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Klageänderung bei Erfüllung zwischen Klageeinreichung und            
-zustellung - Urteil des Kammergerichts Berlin vom                   
11.06.1990 - 25 U 2297/89 
 
Klageänderung bei Erfüllung zwischen Klageeinreichung und            
-zustellung (§§ 256 Abs. 1, 263, 264 Nr. 3 ZPO; § 286 BGB);          
hier: Urteil des Kammergerichts Berlin vom 11.06.1990                
      - 25 U 2297/89 -                                               
1. Wird der Kläger zwischen Anhängigkeit und Rechtshängigkeit der    
   Leistungsklage vom Beklagten klaglos gestellt, so kann er seine   
   Klage umstellen auf Feststellung der Verpflichtung des            
   Beklagten, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.                
2. Eines bezifferten Antrages bedarf es insoweit nicht.              
Fundstelle: NJW 1991, Heft 8, Seite 499-501                          
 

 

 


